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Accounting News –  
Aktuelles zur Rechnungslegung  
nach HGB und IFRS
Wieder einmal verschieben sich einige Koordinaten in der Welt der rechnungs-
legung – und zwar in richtung europa. Zum ersten mal seit bestehen der 
Deutschen Prüfstelle für rechnungslegung (DPr) werden keine rein natio-
nalen Prüfungsschwerpunkte im rahmen des enforcements definiert. 
vielmehr werden diese für die kommende enforcement-saison ganz 
entscheidend durch die vorgaben der european securities and markets 
Authority (esmA) geprägt.

Worauf müssen sie sich einstellen? Ändern sich die im Fokus des enforce-
ments stehenden bereiche der rechnungslegung grundlegend? Was im 
besonderen werden die regulatoren hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte 
kontrollieren? Diese und andere Fragen beleuchten wir im schwerpunktartikel 
dieser Ausgabe der Accounting News.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 

 Ihr 
oliver beyhs  
Partner 
Accounting Centre of excellence 
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1 Topthema

europäischer einfluss auf die Prüfungsschwerpunkte

DPr-Prüfungsschwerpunkte im einzelnen

Die DPR-Prüfungsschwerpunkte 2015

Der Kick-off zur neuen enforcement-
Prüfungssaison begann in diesem Jahr 
mit einer kleinen Überraschung: Die 
Deutsche Prüfstelle für rechnungs-
legung e. v. (DPr) gab kürzlich ledig-
lich zwei nationale schwerpunkte 
bereits bei der Jahrestagung „bilanz-
kontrolle“ des Deutschen Aktieninsti-
tuts am 15. oktober 2014 bekannt. mit 
den beiden nationalen schwerpunkten 
fokussiert die DPr die berichterstat-
tung über Leistungsindikatoren im 
Lagebericht, über rechtsstreitigkeiten 
und die damit verbundenen Prozess-
risiken sowie den in diesem Zusam-
menhang erforderlichen Anhang-
angaben. Zugleich verwies die DPr 
auf weitere schwerpunkte, die 
nunmehr am 28. oktober 2014 
als european Common enforcement 
Priorities (eCeP) durch die european 
securities and markets Authority 
(esmA) bekannt gegeben wurden. 
Damit ist die Aufstellung der Prü-
fungsschwerpunkte für die anste-
hende bilanzsaison vollständig, sodass 
wir heute in diesen Accounting News 
komprimiert darüber berichten können.

vorangestellt ist festzuhalten, dass 
insbesondere die esmA in ihren 
detailliert ausgeführten Prüfungs-
schwerpunkten zum Teil Anforderun-
gen vor allem im bereich der Anhang-
angaben aufstellt, die über das bisher 
bestehende verständnis der Angabe-
pflichten beziehungsweise über die 

Auslegung der standardanforderungen 
hinausgehen. Das trifft beispielsweise 
auf die Angaben zu aktiven latenten 
steuern auf verlustvorträge zu. 
bilanzierenden unternehmen wird 
daher dringend empfohlen, sich 
detailliert mit den verlautbarungen 
der esmA auseinanderzusetzen und 
die Anforderungen umzusetzen, um 
potenzielle Konflikte im enforcement-
verfahren zu vermeiden.

Die Funktion der bekanntgabe von 
Prüfungsschwerpunkten durch die 
DPr bleibt unverändert – ungeachtet 
der entwicklung auf europäischer 
ebene. mit der veröffentlichung der 
Prüfungsschwerpunkte vor Ablauf 
eines jeden Kalenderjahrs möchte die 
DPr den unternehmen die möglich-
keit geben, den aktuellen Themen-
gebieten bei der Aufstellung ihres 
Jahres-/Konzernabschlusses beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. Die 
Prüfungsschwerpunkte konzentrieren 
sich dabei regelmäßig auf rechnungs-
legungsbereiche, die sich durch eine 
hohe Komplexität oder ermessens-
spielräume auszeichnen und daher 
ein erhöhtes Fehlerrisiko aufweisen. 
Häufig werden mit den schwerpunkt-
themen auch neu anzuwendende oder 
geänderte rechnungslegungsstan-
dards auf gegriffen, da diese regel-
mäßig von besonderer bedeutung 
sind.1 Die wesentlichen ursachen 
für Fehler in der rechnungslegung 

bleiben weiterhin die unzureichende 
berichterstattung im Lagebericht und 
Anhang sowie der umfang und die 
Anwendungsschwierigkeiten in bezug 
auf einzelne IFrs.2 

ganz unvorhergesehen kam das 
Zusammenspiel von DPr und esmA 
bei der Festlegung der Prüfungs-
schwerpunkte nicht. es spiegelt 
vielmehr die europäischen Harmo-
nisierungsbemühungen im enforce-
ment wider. mit dem Ziel der weiteren 
Harmonisierung des enforcements 
in europa sind vertreter nationaler 
enforcement-Institutionen, so auch 
die bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (baFin) und die DPr, bei 
diversen Projekten unterstützend tätig. 
Zum einen nehmen sie aktiv an den 
mehrmals im Jahr stattfindenden 
european enforcers Coordination 
sessions (eeCs) teil. Ziel dieser Tref-
fen ist, durch eine intensive Diskussion 
aktueller IFrs-Anwendungsfälle eine 
einheitliche Auslegung von IFrs-vor-
schriften sowie einen Austausch ers-
ter erfahrungen mit der Anwendung 
neuer IFrs-vorschriften in europa zu 
fördern.3 Zum anderen wirken die 
baFin und die DPr in der Arbeits-
gruppe zu den guidelines on the 
enforcement of financial information 
der esmA mit. unverändert liegt die 
verantwortung der bilanzkontrolle 
gleichwohl bei den einzelnen mit-
gliedstaaten.4

1  vgl. Zülch et al., enforcement-guide, Wegweiser für das Prüfverfahren in Deutschland und Österreich, 2014, 123
2  vgl. Ernst, Aktuelle entwicklungen im enforcement; vortrag anlässlich der Jahrestagung „bilanzkontrolle 2014/2015: Aktuelles rund ums 

bilanz-enforcement“ sowie DPr, Tätigkeitsbericht 2013, 8. Abrufbar unter http://www.frep.info/docs/jahresberichte/2013/2013_tb.pdf 
(Download: 24. oktober 2014)

3  vgl. DPr, Tätigkeitsbericht, 2013, 15. Abrufbar unter http://www.frep.info/docs/jahresberichte/2013/2013_tb.pdf (Download: 24. oktober 
2014)

4  vgl. ESMA, guidelines on the enforcement of financial information. Abrufbar unter http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-807_-_
final_report_on_esma_guidelines_on_enforcement_of_financial_information.pdf (Download: 24. oktober 2014)

Nachfolgend werden die Prüfungs-
schwerpunkte in der reihenfolge 
 dargestellt, wie sie die DPr in einer 

Pressemitteilung vom 28. oktober 
2014 veröffentlicht hat. Dabei wird 
jeweils vermerkt, ob es sich um einen 

natio nalen, durch die DPr festgeleg-
ten  Prüfungsschwerpunkt handelt 
oder aber um eine vorgabe der esmA.

© 2014 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die 
KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014_1309_esma_public_statement_-_2014_european_common_enforcement_priorities.pdf
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a)  Aufstellung und Darstellung von 

Konzernabschlüssen und dazu-
gehörige Anhangangaben (IFRS 10 
und 12) (ESMA-Schwerpunkt)

mit dem vorliegenden Prüfungs-
schwer punkt greift die esmA einen 
regelungsbereich auf, in dem neue 
Anforderungen erstmals für unter-
nehmen in der eu umgesetzt wer-
den müssen. Aufgrund des hohen 
Ab straktionsgrads der regelungen 
der IFrs 10 und 12 und den einher-
gehenden ermessensspielräumen 
in der Anwendung konzentriert sich 
die esmA bei den erläuterungen 
des Prüfungsschwerpunkts auf die 
ge botenen Anhangangaben, die die 
getroffenen ermessensentscheidun-
gen transparent machen sollen. vor 
allem der abstrakt formulierte beherr-
schungs begriff des IFrs 10 wird durch 
eine vielzahl von Implementierungsan-
weisungen im Appendix b zu IFrs 10 
ergänzt. Die esmA geht davon aus, 
dass die beurteilung bestehender 
beherrschung nicht auf der grundlage 
einer einzelnen standardanforderung 
möglich sein wird, sondern dass 
vielmehr die gesamtheit der sachver-
haltsdetails vor dem Hintergrund von 
standardregelungen und Implemen-
tierungsanforderungen in der gesamt-
sicht zu würdigen sind. entsprechende 
ermessensentscheidungen erwartet 
die esmA insbesondere bei verbrie-
fungs- und Fondsstrukturen. Nach 
IFrs 12.7(a) ist über die Ausübung von 
ermessen sowie die zugrunde geleg-
ten Annahmen zu berichten; diese 
Disclosures stehen im Fokus des 
vorliegenden Prüfungsschwerpunkts.

Im Hinblick auf die nach IFrs 12.10 
erforderlichen Angaben zu nicht 
beherrschenden gesellschaftern 
(Non-Controlling Interests, NCI) 
erwartet die esmA eine ausreichende 
Informationsgewähr, um dem exter-
nen Leser einblicke in die beteiligung 
der NCI an der geschäftstätigkeit und 
den resultierenden Cashflows zu 
ermöglichen. Zugleich macht die 
esmA deutlich, dass eine Angabe zur 
Zuordnung der NCI zu einem operati-
ven segment wünschenswert ist. 
gleichwohl wird diese Angabe nicht 
durch IFrs 12 gefordert. 

Zudem stehen in Zusammenhang 
mit den Angaben zu NCI eine reihe 
von ermessensentscheidungen im 
 Hinblick auf die Wesentlichkeits-
einschätzung des NCI an, etwa

•	 zu	der	Frage,	ob	NCI	für	einen	
Teilkonzern auf Teilkonzernbasis 
oder aber separat für Tochterunter-
nehmen innerhalb des Teilkonzerns 
anzugeben sind, oder

•	 dann,	wenn	in	einem	Konzernab-
schluss ein wesentlicher NCI-Pos-
ten ausgewiesen wird, gleichzeitig 
aber kein einzelner Anteil eines nicht 
beherrschenden Anteilseigners 
für sich genommen wesentlich im 
sinne des IFrs 12.12 ist. In diesem 
Fall spricht sich die esmA dafür aus 
(„encourages“), diese umstände im 
Anhang zu erläutern.

Über die skizzierten Themenbereiche 
hinaus enthält die Darstellung des 
Prüfungsschwerpunkts durch die 
esmA auch Hinweise auf erforder-
liche Anhangangaben zu restriktionen 
hinsichtlich der verwendung von ver-
mögenswerten, etwa nach IFrs 12.13 
oder IAs 7.48. Auch diese Angabe-
pflichten stehen mithin im Fokus des 
DPr-enforcements.

schließlich ist bei den Angaben zur 
risikobehaftung aufgrund von Anteilen 
an konsolidierten und nicht konsoli-
dierten strukturierten unternehmen 
(structured entities) darauf zu achten, 
dass ausreichende Angaben in sach-
gerechter Disaggregation und unter 
berücksichtigung unternehmensindi-
vidueller Faktoren gemacht werden. 
Dies gilt immer dann, wenn beste-
hende risiken einen wesentlichen 
einfluss auf die Finanzinformationen 
des berichtenden unternehmens 
haben können.

b)  Rechnungslegung von Unter-
nehmen mit Joint Arrangements 
(gemeinsame Vereinbarungen) 
und dazugehörige Anhang an-
gaben (IFRS 11 und 12) (ESMA-
Schwerpunkt)

Auch dieser Prüfungsschwerpunkt 
betrifft mit IFrs 11 und 12 wiederum 
standards, die 2014 zum ersten mal 
durch unternehmen in der eu anzu-

wenden sind. Wie auch IFrs 10 ist 
IFrs 11 insbesondere im Hinblick 
auf die Klassifikation gemeinsamer 
vereinbarungen in gemeinschafts-
unternehmen oder gemeinschaftliche 
Tätigkeiten auf basis sonstiger sach-
verhalte und umstände (other facts 
and circumstances) abstrakt und die 
Anwendung damit ermessenbehaftet. 
Da das IFrs IC sich in den Jahren 2013 
und 2014 mit einer reihe von Frage-
stellungen zu diesem bereich beschäf-
tigt hat, mahnt die esmA an, die anste-
henden bilanzierungsentscheidungen 
unter berücksichtigung der diesbezüg-
lichen verlautbarungen des IFrs IC zu 
treffen. In diesem Zusammenhang 
weist die esmA darauf hin, dass auch 
eine Klassifikationsentscheidung auf 
basis sonstiger sachverhalte und 
umstände unter berücksichtigung 
rechtlich durch setzbarer rechte und 
verpflichtungen zu erfolgen hat. Damit 
wird eine vermeintlich wirtschaftliche 
betrachtung zurückgedrängt.

schließlich betont die esmA in 
ergänzung der skizzierten formalen 
Ausrichtung der Klassifikationsent-
scheidung an bestehenden rechts-
positionen, dass gemeinsame verein-
barungen in Abhängigkeit von der 
formalen struktur unterschiedlich 
klassifiziert werden können, je nach-
dem, ob die gemeinsame ver ein-
barung in einer rechtlichen einheit 
strukturiert ist oder nicht. Denn für 
eine Klassifikation als gemeinschaft-
liche Tätigkeit muss die Abschirm-
wirkung eines etwaig bestehenden 
rechtsmantels erst durchbrochen 
 werden. 

Neben der Klassifikation von gemein-
samen vereinbarungen stehen auch 
bei diesem Prüfungsschwerpunkt die 
flankierenden Angabepflichten nach 
IFrs 12.7 im Fokus, mit denen die 
getroffenen ermessensentscheidun-
gen zu erläutern sind. Daneben greift 
die esmA die Angabepflichten nach 
IFrs 12.20 auf, nach denen der 
Abschlussadressat durch entspre-
chende Angaben in die Lage versetzt 
werden soll, die Art, den umfang und 
die finanziellen Auswirkungen der 
beteiligung an gemeinsamen verein-
barungen (und assoziierten unter-

© 2014 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die 
KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International. 
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nehmen) zu evaluieren. unter rückgriff 
auf die basis of Conclusion zu IFrs 11 
weist die esmA darauf hin, dass ihres 
erachtens neben den in den Imple-
men tierungsrichtlinien des Appendix 
b 12–13 zu IFrs 12 genannten Infor-
mationen auch die Nettoverschuldung 
sowie die Informationen zur ergebnis-
situation wie etwa der Nettozinsauf-
wand sowie Abschreibungen für das 
verständnis der Adressaten hilfreich 
sein können. Zugleich macht die 
esmA deutlich, dass eine Angabe 
zur Zuordnung der gemeinsamen 
vereinbarungen zu einem operativen 
segment wünschenswert ist. gleich-
wohl wird diese Angabe nicht durch 
IFrs 12 gefordert.

schließlich sind nach Auffassung der 
esmA in Fällen, in denen die Konsoli-
dierungsentscheidung bei erstmaliger 
Anwendung der IFrs 10 und 11 zu 
einer Änderung der bisherigen Abbil-
dung der beteiligung führt, Angaben 
zu den betreffenden ermessens-
entscheidungen sowie Angaben zur 
Änderung der bilanzierungs- und 
bewertungsmethode nach IAs 8.28 
geboten und im rahmen des enforce-
ments zu prüfen. Dies kann etwa der 
Fall sein, wenn nach IFrs 10 beherr-
schung bei einem stimmrechtsanteil 
von unter 50 Prozent besteht oder 
wenn ein gemeinschaftsunternehmen 
nicht mehr quotal, sondern at equity 
konsolidiert wird. 

Abschließend macht die esmA 
deutlich, dass die Aggregationsent-
scheidung der bilanzierenden unter-
nehmen – also die Art und Weise, 
wie die geforderten Informationen 
zu Tochterunternehmen, gemein-
samen vereinbarungen, assoziierten 
unternehmen und nicht kon so li dier-
ten struk turierten unternehmen 
zusammen gefasst berichtet werden – 
ebenfalls auf den Prüfstand gestellt 
werden soll.

c)  Ansatz und Bewertung von 
latenten Steueransprüchen 
(IAS 12) (ESMA-Schwerpunkt)

Die Finanzkrise sowie das nachlas-
sende Wirtschaftswachstum in der 
eu belasten die Leistungsfähigkeit 
der unternehmen in der eurozone. 
Die esmA geht davon aus, dass sich 
bei vielen unternehmen steuerliche 
verlustvorträge und künftig steuerlich 
abzugsfähige beträge angesammelt 
haben. Der Ansatz aktiver latenter 
steuern insbesondere auf verlust-
vorträge hängt grundsätzlich davon 
ab, dass in Zukunft zu versteuerndes 
einkommen erzielt wird, gegen das 
bestehende verlustvorträge verrech-
net werden können. gemäß IAs 12.35 
ist die existenz von verlustvorträgen 
ein deutlicher Hinweis darauf, dass 
ein unternehmen zukünftig entspre-
chendes zu versteuerndes einkom-
men nicht wird erzielen können. Daher 
werden als Ansatzkriterium für aktive 
latente steuern auf verlustvorträge 
überzeugende substanzielle Hinweise 
gefordert, dass ausreichendes zu ver-
steuerndes einkommen zur ver fügung 
stehen wird. Die esmA betont das 
sorgfaltserfordernis bei der einschät-
zung der entstehung künftigen zu 
versteuernden einkommens und der 
Aktivierungskriterien des IAs 12.36 
für aktive latente steuern sowie im 
Hinblick auf die Anhangangaben über 
die entsprechenden schätzungen 
und ermessensentscheidungen. sie 
erwartet diesbezüglich eine sorgfältige 
Analyse sowohl bei dem erstansatz 
von aktiven latenten steuern als auch 
bei der Überprüfung der Werthaltig-
keit bereits bilanzierter beträge nach 
IAs 12.56.

Hat das unternehmen entweder in 
der laufenden Periode oder in der 
vor periode in den relevanten steuer-
rechtskreisen verluste erlitten, ist nach 
IAs 12.82 der betrag der aktivierten 
latenten steuern anzugeben. Auch 
die substanziellen Hinweise sind zu 
beschreiben, durch die die Aktivierung 
begründet wird. Die esmA erwartet 

hinsichtlich dieser Angaben, dass 
konkrete wesentliche Annahmen der 
unternehmensplanung offenzulegen 
sind. eine Differenzierung der Anhang-
angaben nach unterschiedlichen Arten 
von verlustvorträgen – zum beispiel 
abhängig von dem Zeitraum der vor-
tragbarkeit – ist in betracht zu ziehen. 
Außerdem hält die esmA Angaben 
über den für die realisierung der akti-
ven latenten steuern zugrunde geleg-
ten Zeitraum und die damit zusam-
menhängenden entscheidungen für 
bedeutsam. es wird erwartet, dass – 
getrennt nach wesentlichen steuer-
lichen organschaften oder unterneh-
mensteilen – berichtet wird, wie hoch 
der betrag der verlustvorträge ist, für 
den latente steuern aktiviert bezie-
hungsweise nicht aktiviert wurden. 

Das IFrs IC hat im Jahr 2014 bei 
mehreren sitzungen5 Fragen zum 
Ansatz und zur bewertung „uncertain 
tax positions“6 erörtert. Die Diskussion 
des IFrs IC verdeutlicht, dass in 
diesem Zusammenhang unterschiedli-
che schätzungen und ermessensent-
scheidungen zu treffen sind. Daher 

unternehmen, die aktive latente 
steuern auf der basis wahrschein-
licher künftiger steuerlicher ergeb-
nisse ansetzen, sollten berücksich-
tigen, dass

•	 IAS	12	mit	der	Forderung „sub
stanzieller Hinweis“ für ausrei-
chendes künftiges zu versteu-
erndes einkommen eine hohe 
Hürde enthält,

•	 die	Unternehmensplanung,	die	
der Ableitung der steuerlichen 
ergebnisplanung zugrunde liegt, 
dokumentiert, nachvollziehbar 
und konsistent sein soll,

•	 Ermessensentscheidungen	zu	
treffen sind, die im Anhang zu 
erläutern sind.

Praxishinweise

5  IFrIC update January, may, July and september 2014, IFrs Foundation,  
Abrufbar unter http://www.ifrs.org/updates/IFrIC-updates/Pages/IFrIC-updates.aspx

6  „uncertain tax positions“ sind nicht in den IFrs definiert. Der begriff umfasst sowohl risiken als auch Chancen hinsichtlich der erklärten 
steuern der laufenden Periode oder früherer Perioden. Dazu gehören zum beispiel betriebsprüfungsrisiken.
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erwartet die esmA erläuterungen 
gemäß IAs 1.117 und 1.122 zur vor-
gehensweise der unternehmen in 
bezug auf „uncertain tax positions“.

d)  Abbildung von Rechts streit ig-
keiten und damit verbundener 
Prozessrisiken (nationaler 
Prüfungsschwerpunkt)

Nach Aussage von Prof. Dr. bettina 
Thormann, vizepräsidentin der DPr, 
hat sich in abgeschlossenen Prüf-
verfahren gezeigt, dass die größten 
einzelrisiken vieler unternehmen mit 
rechtsstreitigkeiten verbunden sind.7 
Da sich bei deren bilanzieller Abbil-
dung erhebliche ermessensspiel-
räume ergeben, wird eine transpa-
rentere berichterstattung gefordert. 
Für rechtsstreitigkeiten sind gemäß 
IAs 37 grundsätzlich rückstellungen 
zu bilden, sofern eine verpflichtung, 
der sich das bilanzierende unterneh-
men nicht entziehen kann, aufgrund 
eines ereignisses der vergangen-
heit vorliegt. Ist eine schätzung des 
erfüllungsbetrags nicht verlässlich 
möglich – und damit eine bestehende 
schuld nicht ansatzfähig –, so ist eine 
derartige verpflichtung im Anhang 
zumindest als eventualschuld anzu-
geben (IAs 37.26). Die DPr wird im 
rahmen der Prüfungen im Jahr 2015 
Nachweise über die fehlende möglich-
keit einer verlässlichen schätzung des 
erfüllungsbetrags anfordern. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Prozesse über 
mehrere Perioden laufen oder das 
unternehmen eine vielzahl an rechts-
streitigkeiten führt. Daneben werden 
die Anhangangaben gegenstand der 
DPr-Prüfung sein. Den Fokus setzt 
die DPr unter anderem darauf, ob eine 
klare Trennung der Angaben zu den 
rückstellungen für Prozessrisiken 
gemäß IAs 37.85 von den Angaben 
zu den eventualverbindlichkeiten für 
rechtsstreitigkeiten gemäß IAs 37.86 
im Konzernanhang erkennbar ist. Der 
Konzernanhang soll so transparent 

sein, dass klar erkennbar ist, für wel-
che Prozesse rückstellungen gebildet 
wurden.

In Ausnahmefällen, in denen die 
Angaben über einen rechtsstreit für 
das unternehmen eine wirtschaft-
liche oder rechtliche beeinträchtigung 
bedeuten, besteht gemäß IAs 37.92 
die möglichkeit, auf die berichter-
stattung zu verzichten. gleichwohl 
besteht die Pflicht, mindestangaben 
zu machen. Diese liegt darin, den 
allgemeinen Charakter des rechts-
streits sowie die Tatsache, dass 
gewisse Angaben nicht gemacht 
werden, darzulegen und die gründe 
dafür zu nennen. Aus sicht der DPr 
wird diese Ausnahmeregel zu häufig 
in Anspruch genommen.8 

Zudem wird die DPr die Angaben der 
für das verständnis des Abschlusses 
relevanten bilanzierungsmethoden 
gemäß IAs 1.117 zum beispiel für den 
Ansatz und die bewertung von rück-
stellungen für wesentliche anhängige 
sammelklagen näher prüfen. Auch 
die verständliche und transparente 
bericht erstattung über Prozessrisiken 
im Konzernlagebericht wird im rah-
men dieses schwerpunkts von der 
DPr geprüft werden (§ 315 Abs. 1 
satz 5 Hgb, Drs 20.116 ff. sowie 
gegebenenfalls Drs 20.A1.19 ff. 
beziehungsweise Drs 20.A2.17 ff.). 
Hier sollte auch auf die Konsistenz 
zwischen Angaben im Anhang und 
im Lagebericht geachtet werden.

e)  Konsistente und transparente 
Berichterstattung über die bedeut-
samsten finanziellen und nicht 
finanziellen Leistungsindikatoren 
im Konzernlagebericht (nationaler 
Prüfungsschwerpunkt)

Der Konzernlagebericht steht seit der 
einführung von Prüfungsschwerpunk-
ten im Jahr 2007 im Fokus der Prüfung 
durch die DPr; für Adressaten ist die-
ses Thema von hoher relevanz. Für 
geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2013 beginnen, war 
erst malig der Drs 20 „Konzernlage-
bericht“ verpflichtend anzuwenden. 
erste erfahrungen mit der umsetzung 
des Drs 20 zeigen – so zum beispiel 
eine erste Auswertung der DPr9 – , 
dass bisher keine durchgehend zufrie-
denstellende berichterstattung über 
die finanziellen und nicht finanziellen 
Leistungsindikatoren im Lagebericht 
erfolgt. Die studie beanstandet bei-
spielsweise die mangelnde Konsis-
tenz („roter Faden“) dieser Key Per-
formance Indicators (KPIs). so wer den 
die KPIs nicht durchgängig ein heit-
lich in den Lageberichtsteilen steu e-
rungs system, Wirtschaftsbericht 
und Prognosebericht verwendet. 

7  vgl. Thormann, Ausgewählte Themen zum enforcement; vortrag anlässlich der Jahrestagung „bilanzkontrolle 2014/2015: Aktuelles rund 
ums bilanz-enforcement“

8  vgl. Thormann, Ausgewählte Themen zum enforcement; vortrag anlässlich der Jahrestagung „bilanzkontrolle 2014/2015: Aktuelles rund 
ums bilanz-enforcement“

9  vgl. Thormann, Ausgewählte Themen zum enforcement; vortrag anlässlich der Jahrestagung „bilanzkontrolle 2014/2015: Aktuelles rund 
ums bilanz-enforcement“, 15 ff. 

unternehmen sollten in bezug auf 
diesen Prüfungsschwerpunkt ein 
besonderes Augenmerk auf die 
interne Dokumentation legen. 
Dabei kommt es auf eine vollstän-
dige und aus sicht eines Dritten 
nachvollziehbare interne Doku-
mentation an. gefordert sind 
insbesondere unternehmen, die

•	 angeben,	dass	keine	verläss
liche schätzung von rückstel-
lungen für rechtsstreitigkeiten 
möglich ist – insbesondere, 
wenn die Prozesse über meh-
rere Perioden laufen oder das 
unternehmen eine vielzahl an 
rechtsstreitigkeiten führt. Aus 
der Dokumentation muss für die 
DPr ersichtlich sein, warum bei 
dem unternehmen der Aus-
nahmefall besteht, dass keine 
verlässliche schätzung des 
erfüllungsbetrags möglich ist.

•	 die	Schutzklausel	des	IAS	37.92	
in Anspruch nehmen.

Praxishinweise
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Die von KPmg durchgeführte studie 
„Drs 20 – umsetzungsanalyse Dax 30 
mit best Practice-beispielen“10 weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass es möglich ist und best Practice 
entspricht, bei der beschreibung 
des steuerungssystems die KPIs in 
bedeutsamste und weniger bedeut
same einzuteilen, sodass der Nutzer 
des Lageberichts im weiteren verlauf 
nur noch Analysen und Prognosen zu 
den bedeutsamsten KPIs erwarten 
darf.

Des Weiteren ist zu beobachten, dass 
viele unternehmen nach sogenannten 
Non-gAAP-measures steuern (zum 
beispiel bereinigtes ebIT, value 
Added, return on Capital employed), 
die nicht unmittelbar aus den bilanz-
zahlen abgeleitet werden können. 
Aus diesem grund wird die DPr die 
von Drs 20 geforderte Darstellung 
der berechnung von unternehmens-
individuellen Leistungsindikatoren 
und – soweit möglich – deren Über-
leitung zu den im IFrs-Konzern-
abschluss veröffentlichten Zahlen 
überprüfen (Drs 20.K45, Drs 20.104).

Daneben wird auch die Darstellung  
wesentlicher veränderungen der 
Leistungsindikatoren gegenüber 
dem vorjahresistwert (Drs 20.113) 
sowie gegenüber der vorjahresprog-
nose (Follow-up-berichterstattung, 
Drs 20.57) im rahmen der Analyse 
des geschäftsverlaufs und der Lage 
des Konzerns (§ 315 Abs. 1 satz 1–4 
Hgb) gegenstand von DPr-verfah-
ren sein. sofern beispielsweise die 
im vorjahr kommunizierten Prognosen 
lediglich aufgrund von sonder effekten 
erreicht wurden – zum beispiel das 
umsatzziel nur durch Akquisitio-
nen –, erwartet die DPr zumindest 
die Angabe dieser Tatsache. Der von 
Drs 20.57 geforderte vergleich zur 
vorjahresprognose hat sich nach Auf-
fassung der DPr (mindestens) auf 
die im letzten Lagebericht kommuni-
zierten Prognosen zu beziehen, das 

heißt ein ausschließlicher vergleich 
mit unterjährig angepassten Progno-
sen im rahmen von Zwischenlage-
berichten und/oder Ad-hoc-meldun-
gen ist nicht ausreichend.

Zudem wird die DPr ein beson-
deres Augenmerk auf die Darstel-
lung der erwarteten veränderungen 
der prognostizierten Leistungsindi-
katoren gegenüber dem Istwert des 
berichtsjahrs (Prognosegenauigkeit, 
Drs 20.126, Drs 20.128) sowie auf 
die Angaben der zugrunde liegenden 
wesentlichen Annahmen (Drs 20.120) 
im Prognosebericht (§ 315 Abs. 1 
satz 5 Hgb) legen. Prognosen der 
KPIs müssen die richtung und Inten-
sität der erwarteten veränderung 
verdeutlichen. Anforderungen an die 
genauigkeit der Annahmen stellt der 
Drs 20 hingegen nicht. Hier ist jedoch 
auf Konsistenz zu anderen im Konzern-
abschluss verwendeten Prämissen zu 
achten – zum beispiel zu den getroffe-
nen Annahmen der Planungsrechnung 
für den Werthaltigkeitstest des good-
wills. es ist davon auszugehen, dass 
die DPr die interne Dokumentation 
diesbezüglich untersucht. 

Die Darstellung der für das ver gü-
tungs  system des vorstands relevan-
ten Leistungsindikatoren (§ 315 Abs. 2 
Nr. 4 Hgb, Drs 17.78 ff.) wird eben-
falls im blickpunkt der DPr liegen. 
Diese sollte konsistent mit den im 
steuerungssystem gemachten Anga-
ben erfolgen. Wird der vorstand nach 
einem KPI vergütet, ist dieser vermut-
lich ebenfalls ein bedeutsamer Leis-
tungsindikator im sinne des Drs 20. 
Die DPr wird diesen Punkt im Zuge 
ihrer untersuchung kritisch prüfen und 
entsprechende sachverhalte unter 
Zuhilfenahme interner berichterstat-
tung an den Aufsichtsrat und den 
vorstand würdigen.

Die DPr berichtete auf der zuvor 
genannten veranstaltung auch über 
ihre ersten erkenntnisse zu anderen 

Aspekten des Drs 20, zum beispiel zu 
dem DPr-Prüfungsschwerpunkt 2014 
„Darstellung der risiken nach 
Drs 20.146ff.“ Demnach macht die 
Hälfte der untersuchten unterneh-
men keine Angaben zu quantitativen 
Angaben zu den risiken. In diesen 
Fällen würde geprüft, inwieweit sich 
dies mit dem risikoreporting zur 
internen steuerung deckt und ob 
wesentliche einzelrisiken vorliegen.

10  vgl. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.), Accounting Insights, Drs 20 – umsetzungsanalyse DAX 30 mit best Practice-
beispielen. Abrufbar unter https://www.kpmg.com/De/de/Documents/accounting-insights-drs-20-dax-30-analyse-v2.pdf  
(Download: 24. oktober 2014)

11  vgl. Zülch et al., enforcement-guide, Wegweiser für das Prüfungsverfahren in Deutschland und Österreich, 2014, 123

eine Prüfung durch die DPr wird 
sich nicht ausschließlich auf diese 
Prüfungsschwerpunkte beschrän-
ken. Prof. Dr. bettina Thormann, 
vizepräsidentin der DPr, wies in 
diesem Jahr auf der Jahrestagung 
„bilanzkontrolle“ erneut darauf 
hin, dass durch die definierten 
Prüfungsschwerpunkte keinesfalls 
ein „Checklisten-enforcement“ 
angestrebt wird, bei dem aus-
schließlich die dargestellten 
Themenfelder im rahmen der 
Prüfung abgedeckt werden. Die 
erfahrungen zeigen zwar, dass – 
sofern ein schwerpunktthema bei 
einem unternehmen einschlägig 
ist – dieses im Fall eines DPr-
verfahrens auch in der Prüfung 
berücksichtigung findet.11 Zudem 
bezieht die DPr jedoch in jedem 
Fall unternehmensspezifika sowie 
die sich daraus ergebenden rech-
nungslegungsfragestellungen in 
die untersuchung mit ein und 
berücksichtigt so regelmäßig 
auch andere regelungsbereiche 
der IFrs sowie des Hgb in ihren 
enforcement-verfahren. 

Praxishinweise
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2 IFrs-rechnungslegung

Annual Improvements to IFRSs 2011–2014 Cycle 

gegenstand des jährlichen verbes-
serungsprojekts des International 
Accounting standards board (IAsb) 
sind nicht dringende, aber dennoch 
notwendige Änderungen an bestehen-
den International Financial reporting 
standards (IFrs). sie dienen im 
Wesentlichen der beseitigung von 
Inkonsistenzen zwischen einzelnen 
standards sowie vereinzelten Klarstel-
lungen. Der vom IAsb am 25. sep-
tember 2014 veröffentlichte Ände-
rungsstandard Annual Improvements 
to IFRSs 2011–2014 Cycle umfasst 
insgesamt Änderungen von vier stan-
dards (IFrs/IAs). Die Änderungen 
sind für geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen. eine vorzeitige Anwendung 
ist zulässig. Allerdings setzt dies noch 
eine Übernahme in europäisches 
recht voraus. 

Nachfolgend sind die wichtigsten 
Änderungen dargestellt.

IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche
In bezug auf langfristige vermögens-
werte (oder veräußerungsgruppen), 
die zur Ausschüttung an eigentümer 
gehalten werden, ergeben sich die 
 folgenden Klarstellungen:

•	 Wenn	ein	Unternehmen	einen Ver
mö gens wert aus der Kategorie zur 
veräußerung gehalten in die Kate-
gorie zu Ausschüttungszwecken 
gehalten umklassifiziert – oder auch 
umgekehrt –, wird diese umklassi-
fizierung als Fortsetzung des ur-
sprüng lichen Plans der veräußerung 
beziehungsweise Ausschüttung 
angesehen – vorausgesetzt, dies 
geschieht ohne zeitliche verzöge-
rung. Damit können in solchen 
Fällen weiterhin die rechnungs-
legungsvorschriften für zur ver-
äußerung oder zu Ausschüttungs-
zwecken gehaltene ver mögens-
werte (oder ver äu ßerungs grup-
pen) angewendet werden. 

•	 Stellt	ein	Unternehmen	fest,	dass	
ein vermögenswert (oder eine 
veräußerungsgruppe) die voraus-
setzungen als zu Ausschüttungs-
zwecken gehalten nicht mehr erfüllt, 
ist zu diesem Zeitpunkt die bilan zie-
rung als zu Ausschüttungs zwecken 
gehalten – entsprechend der vor-
schriften bei beendigung als zur 
veräußerung gehalten – zu beenden.

eine Änderung der Klassifizierung 
führt nicht zu einer verlängerung der 
Zeitspanne, in der der verkauf bezie-
hungsweise die Ausschüttung abge-
schlossen sein muss. 

IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben
Folgendes wurde bezüglich der Anga-
bepflichten zu Finanzinstrumenten 
klargestellt: 

•	 Es	wurden	zusätzliche	Leitlinien	für	
die Angabepflichten zu vollständig 
übertragenen vermögenswerten, 
die einen verwaltungsvertrag gegen 
gebühr beinhalten, ergänzt. Auf-
grund der zurückbehaltenen ver-
waltung des vermögenswerts sind 
Angaben zum fortgesetzten enga-
gement zu machen, wenn das 
unternehmen ein Interesse an der 
künftigen ertragskraft des übertra-
genen finanziellen vermögenswerts 
hat. Dieses Interesse besteht, wenn 
die verwaltungsgebühr von dem 
betrag oder dem zeitlichen Anfall 
der Cashflows aus dem übertrage-
nen vermögenswert abhängt oder 
wenn eine fix vereinbarte gebühr 
aufgrund fehlender ertragskraft des 
übertragenen vermögenswerts 
voraussichtlich nicht voll bezahlt 
wird. Diese Würdigung ist unab-
hängig davon, ob die gebühr eine 
adäquate vergütung für die verwal-
tung darstellt und wie das unter-
nehmen die verwaltungsgebühr 
erhält – das heißt, ob die verwal-
tungsgebühr ein Teil der an den 
erwerber des finanziellen vermö-
genswerts weitergeleiteten Cash-
flows ist oder eine separate Zahlung 
des Übernehmers darstellt.

•	 Es	erfolgten	Konkretisierungen	
hinsichtlich der Anwendbarkeit der 
Änderungen des IFrs 7 in bezug 
auf Angaben zur saldierung von 
finan ziellen vermögenswerten 
und verbindlichkeiten auf verkürzte 
Zwischenberichte. Die Angaben zur 
saldierung (vergleiche IFrs 7.13A–
13F und IFrs 7.13.b40–b53) sind 
grundsätzlich nicht in Zwischenbe-
richten aufzunehmen. eine Angabe-
pflicht besteht nur, wenn es die 
generellen Anforderungen der IFrs 
(IAs 34) verlangen – das heißt, wenn 
ihre Nichtangabe zu irreführenden 
schlussfolgerungen führt bezie-
hungsweise wenn es sich um rele-
vante Informationen handelt, die 
für das verständnis der vermögens-, 
Finanz- und ertragslage eines unter-
nehmens wesentlich sind (IAs 34.15 
und IAs 34.25).

IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer
In IAs 19 wird klargestellt, dass bei 
der ermittlung des Abzinsungssatzes 
für Leistungen nach beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nur erstrangige 
unternehmens- oder staatsanleihen 
eingesetzt werden, die auf die gleiche 
Währung lauten wie die zu leistenden 
Zahlungen. Dies führt dazu, dass die 
markttiefe für erstrangige unterneh-
mens- oder staatsanleihen auf Wäh-
rungsebene zu beurteilen ist und nicht 
auf Länderebene.

IAS 34 Zwischenberichterstattung
In IAs 34 wurde als Klarstellung die 
Aussage eingefügt, dass die von 
IAs 34 geforderten ausgewählten 
Anhangangaben in einem Zwischen-
bericht nicht zwingend im Anhang, 
sondern stattdessen an anderer stelle 
im Zwischenbericht gemacht wer-
den können (elsewhere in the interim 
financial report). Durch die Änderung 
wird klargestellt, dass Anhangangaben 
zum beispiel im Zwischenlagebericht 
gemacht werden können, und dass 
ein verweis vom Zwischenbericht auf 
dieses andere berichtselement vor-
genommen werden kann.
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Für das Jahr 2014 erstmals anzuwendende IFRS-Vorschriften

Die verpflichtende Anwendung der 
durch das International Accounting 
standards board (IAsb) verabschie-
deten standards erfordert jeweils eine 
Anerkennung durch die europäische 
Kommission. mit diesem sogenannten 
endorsement werden die standards 
automatisch zu nationalem recht der 

eu-mitgliedstaaten. Durch die zeit-
versetzte Übernahme können sich im 
einzelfall abweichende erstanwen-
dungszeitpunkte zu den vom IAsb 
genannten Anwendungsterminen 
ergeben. Auf der grundlage der erfolg-
ten endorsements sind unternehmen, 
deren geschäftsjahr dem Kalenderjahr 

entspricht, verpflichtet, im Jahr 2014 
IFrs 10, IFrs 11, IFrs 12 und Ände-
rungen an IFrs 10, IFrs 11, IFrs 12 
sowie IAs 27, IAs 28, IAs 32, IAs 36, 
IAs 39 und IFrIC 21 erstmals anzu-
wenden.

IFRS-Vorschrift Bezeichnung Verpflichtend 
anzuwenden ab12

Weitere 
Ausführungen

IFrs 10, 11,12 Consolidated Financial statements, Joint Arrangements 
and Disclosure of Interests in other entities
Konzernabschlüsse, gemeinsame Vereinbarungen 
und Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen

1. Januar 2014 s. 9–11

Amendments to  
IFrs 10, 11, 12

Consolidated Financial statements, Joint Arrangements 
and Disclosure of Interests in other entities:  
Transition guidance
Konzernabschlüsse, gemeinsame Vereinbarungen und 
Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen: 
Übergangsleitlinien

1. Januar 2014 s. 9–11

Amendments to 
IFrs 10, 12; IAs 27 

Investment entities
Investmentgesellschaften

1. Januar 2014 s. 9–11

IAs 27  
(amended 2011)

separate Financial statements
Einzelabschlüsse

1. Januar 2014 s. 9–11

IAs 28  
(amended 2011)

Investments in Associates and Joint ventures
Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschafts unternehmen

1. Januar 2014 s. 9–11

Amendments to 
IAs 39

Novation of Derivatives and  
Continuation of Hedge Accounting
Novation von Derivaten und  
Fortsetzung von Sicherungsvorschriften

1. Januar 2014 s. 11–12

Amendments to 
IAs 32 

offsetting Financial Assets and Financial Liabilities
Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und 
finanziellen Verbindlichkeiten

1. Januar 2014 s. 12–13

Amendments to 
IAs 36

recoverable Amount: Disclosures for  
Non-Financial Assets
Angaben zum erzielbaren Betrag bei  
nicht finanziellen Vermögenswerten

1. Januar 2014 s. 13–14

IFrIC 21 Levies
Abgaben

17. Juni 2014 s. 14

12  gilt für geschäftsjahre, die an oder nach diesem Datum beginnen
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Neue standards zur Konsolidierung

Überblick
Das IAsb hat mit den neuen stan-
dards IFrs 10 zur Konsolidierung, 
IFrs 11 zur bilanzierung von Joint 
Arrangements und IFrs 12 zu kor-
respondierenden Anhangangaben 
weitreichende Änderungen bei der 
Abgrenzung des Konsolidierungs-
kreises und der flankierenden bericht-
erstattung im Anhang vorgenommen. 
Im Zuge dieses Projekts wurden eben-
falls die standards IAs 27 separate 
Abschlüsse und IAs 28 Anteile an 
assoziierten unternehmen und Joint 
ventures geändert. Weitere Änderun-
gen erfolgten zudem zur Anpassung 
der Übergangsvorschriften auf die 
neuen standards und für bestimmte 
Investmentgesellschaften.

Die geänderten standards sind für 
IFrs-Anwender in der eu erstmals 
anzuwenden für geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen. Der für die IFrs-Anwender 
in der eu verpflichtende erstanwen-
dungszeitpunkt weicht ab von dem 

 seitens des IAsb vorgesehenen erst-
maligen Anwendungszeitpunkt zum 
1. Januar 2013 hinsichtlich IFrs 10, 11 
und 12 sowie der geänderten IAs 27 
separate Abschlüsse und IAs 28 
Anteile an assoziierten unternehmen 
und Joint ventures. eine vorzeitige 
Anwendung dieser standards ab 
eu-endorsement war jedoch zulässig. 

brisanz erfahren die neuen standards 
zur Konsolidierung auch dadurch, dass 
sie zum zweiten mal in Folge im Fokus 
der DPr stehen. Im rahmen ihres 
enforcements hat die Prüfstelle bereits 
in 2014 die vorzeitige Anwendung der 
standards IFrs 10, 11 und 12 sowie 
die Aussagekraft der Anhangan gaben 
zu den erwarteten Auswirkungen 
gemäß IAs 8.30 bei einer erstmaligen 
Anwendung der neuen standards im 
Jahr 2014 unter die Lupe genommen. 
Für 2015 ist die Anwendung von IFrs 
10, 11 und 12 erneut Prüfungsschwer-
punkt der DPr und der esmA.

Der folgende beitrag gibt eine kurze 
Übersicht über die wichtigsten Ände-
rungen, die mit den neuen standards 
einhergehen.

Geänderter Beherrschungsbegriff 
durch IFRS 10 mit wesentlichen 
Auswirkungen
mit IFrs 10 wurde das beherr-
schungs verhältnis zwischen mutter- 
und Tochterunternehmen neu kon-
zipiert. beherrschung liegt gemäß 
IFrs 10.7 vor, wenn ein Investor 
die verfügungsgewalt (Power) über 
ein beteiligungsunternehmen hat, 
schwankenden rückflüssen ausge-
setzt ist (exposure to variability of 
returns) und mit der Fähigkeit aus-
gestattet ist, seine verfügungsgewalt 
über das beteiligungsunternehmen so 
zu nutzen, dass dadurch die Höhe sei-
ner rückflüsse aus dem beteiligungs-
unternehmen beeinflusst wird (Link 
between Power and returns). bisher 
basierte die Konzernabgrenzung nach 
IAs 27 im Wesentlichen auf Informa-
tionen aus dem gesell schafts recht-
lichen  bereich. Zentrales Kriterium war 
die mehrheit der stimmrechte. Wirt-

schaftliche erwägungen spielten über 
sIC-12 nur im Fall sogenannter Zweck-
gesellschaften mit hinein. Das Krite-
rium der stimmrechtsmehrheit war im 
Kontext weiterer gesellschaftsrechtli-
cher regelungen, etwa aufgrund einer 
bestehenden satzung, zu würdigen. 
Der skizzierte Control-begriff des 
IFrs 10 verlässt die an stimmrechten 
orientierte Konsolidierungskreisab-
grenzung. Nach IFrs 10 sind sämtliche 
rechte zu berücksichtigen, mit denen 
ein unternehmen über die relevanten 
geschäftsaktivitäten eines anderen 
unternehmens verfügen kann. ver-
tragliche beziehungen außerhalb des 
gesellschaftsrechtlichen machtgefü-
ges gewinnen damit an bedeutung. 
Dabei kann es sich beispielsweise um 
Liefer- oder Finanzierungsverträge 
sowie vereinbarungen im bereich 
Forschung und entwicklung handeln. 
Das bedeutet, dass ein wirksamer 
Konsolidierungsprozess mit der erst-
anwendung des IFrs 10 auf Informa-
tionen aus einer vielzahl von unter-
nehmensbereichen zugreifen muss 
und diese nach den abstrakten grund-
sätzen des IFrs 10 auf eine etwaig 
bestehende beherrschung mit der 
Folge einer pflichtgemäßen Konsoli-
dierung bewerten muss. Die Auswir-
kungen des IFrs 10 auf die erforder-
liche umstrukturierung des Prozesses 
der Konsolidierungskreisabgrenzung 
haben wir bereits in unserer Publika-
tion Financial reporting update für 
Aufsichtsräte 2013 auf seite 10 in 
unserem beitrag Neue Anforderungen 
an den Konzernrechnungslegungs
prozess intensiv dargestellt.

eine erleichterung sieht IFrs 10 für 
Investment entities vor. erfüllt ein 
unternehmen die Definition einer 
Investmentgesellschaft im sinne 
des standards, muss es die von ihm 
beherrschten unternehmen nicht in 
seinem IFrs-Konzernabschluss kon-
solidieren. Dabei ist diese Ausnahme 
von den allgemeinen grundsätzen 
nicht als Wahlrecht zu verstehen. 
statt einer vollkonsolidierung bewer-
ten Investmentgesellschaften die zu 

Folgende standards zur Konso li-
die rung sind für IFrs-Anwender 
in der eu für geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen, erstmalig anzuwenden:

•	 IFRS	10	Konzernabschlüsse

•	 IFRS	11	Gemeinsame Verein
barungen

•	 IFRS	12	Angaben zu Anteilen 
an anderen Unternehmen

•	 IFRS	10,	11,	12	Amendments	
Übergangsvorschriften

•	 IAS	27	Einzelabschlüsse

•	 IAS	28	Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Gemein
schaftsunternehmen

•	 IFRS	10,	12;	IAS	27	Amend-
ments Investmentgesell schaf ten

Kurz gefasst
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Investitionszwecken gehaltenen betei-
ligungen zum beizulegenden Zeitwert 
und erfassen periodische Wertschwan-
kungen im ergebnis. Über die Änderun-
gen der neuen Konsolidierungsstan-
dards für Investment entities haben 
wir bereits ausführlich in den Accoun-
ting News Dezember 2012 berichtet. 

Durch Neuregelung des IFRS 11 
entfällt Option zur Quoten kon-
solidierung 
Neben IFrs 10 zur Konsolidierung 
wurde auch IFrs 11 für die bilanzie-
rung von gemeinschaftlichen verein-
barungen neu gefasst. IFrs 11 findet 
Anwendung auf Konzern- und einzel-
abschlüsse. Durch die Neufassung der 
regelung entfällt die bisherige option 
zur Quotenkonsolidierung für gemein-
schaftsunternehmen.

Die wesentlichen Kernpunkte des 
neuen IFrs 11 sind:

•	 Zusammenschlüsse	von	zwei	oder	
mehr Parteien, die den Parteien 
gemeinschaftliche beherrschung 
(Joint Control) über eine wirtschaft-
liche unternehmung gewähren.

•	 Unterscheidung	zwischen	gemein-
schaftlichen Tätigkeiten (Joint 
operations) und gemeinschafts-
unternehmen (Joint ventures).

•	 Bilanzierung	von	Gemeinschafts
unternehmen im Konzernabschluss 
nach der equity-methode.

•	 Für	gemeinschaftliche	Tätigkeiten	
ist eine der Quotenkonsolidierung 
vergleichbare erfassung der anteilig 
zuzurechnenden vermögenswerte 
und schulden sowie der anteiligen 
Aufwendungen und erträge gebo-
ten.

•	 Die	Klassifikation	von	gemeinschaft-
lichen vereinbarungen in gemein-
schaftliche Tätigkeiten oder ge-
meinschaftsunternehmen bildet 
einen Anwendungsschwerpunkt 
des IFrs 11. Welche Kriterien dabei 
anzulegen sind, haben wir in unserer 
Publikation Accounting Insights: 
IFrs 11 – Joint Arrangements 
dargestellt.

Ausweitung der Anhangangaben 
durch IFRS 12
IFrs 12 konkretisiert und erweitert die 
Angabepflichten zu Anteilen an ande-
ren unternehmen. Der neue standard 
zu den Anhangangaben stellt insoweit 
eine ergänzung der standards IFrs 10 
Konzernabschlüsse und IFrs 11 
Gemeinsame Vereinbarungen, aber 
auch des IAs 28 Anteile an assoziier
ten Unternehmen und Gemeinschafts

unternehmen dar. eine wesentliche 
Neuerung betrifft die Angabepflichten 
zu Anteilen an strukturierten unter-
nehmen, die mangels beherrschung 
nicht konsolidiert werden. Aus 
risikotrans pa renzüberlegungen 
heraus hat das IAsb gleichwohl unter 
bestimmten bedingungen Angabe-
pflichten implementiert.

Anwendung findet die Neuregelung 
auf Anhangangaben zu Anteilen an 
anderen unternehmen im Konzernab-
schluss. eine Anwendung im einzel-
abschluss kann ebenfalls geboten 
sein, wenn ein unternehmen Anteile 
an nicht konsolidierten strukturier-
ten einheiten besitzt und nur einen 
einzelabschluss erstellt.

Die Angabeerfordernisse des IFrs 12 
betreffen folgende Anteile an anderen 
unternehmen:

•	 Tochterunternehmen,	inklusive	
Angaben zu nicht kontrollierenden 
Anteilen

•	 Joint	Arrangements

•	 Assoziierte	Unternehmen

•	 Nicht	konsolidierte	strukturierte	
unternehmen

Abb. 1:  
Angaben zu IFRS 12

Angaben zu  
Joint Operations

Separate Angaben 
für jede we sent liche 

Joint Ope ration 
(IFRS 12.21a)

Angaben zu Anteilen an 
Tochterunternehmen  

(IFRS 12.10–11, 13–19)

Angaben zu nicht kon
trollierenden Anteilen 

(IFRS 12.12, B10)

Separate Angaben für 
jedes wesent liche asso

ziierte Unter nehmen  
(IFRS 12.21a–b, B12, B14)

Aggregierte Angaben für 
alle ein zeln un wesent

lichen assoziierten Unter
nehmen (IFRS 12.21c, B16)

Weitere Angaben  
(IFRS 12.22–23)

Angaben zur Beziehung zu 
nicht konsolidierten 
struk turierten Unter
nehmen (IFRS 12.26, 
29–31, B26; 27–28)

Gilt auch für Joint Ven
tures und assoziierte 
Unternehmen in Form 
eines strukturierten 

Unternehmens

Angaben zu  
Joint Ventures

Separate Angaben 
für jedes we sent

liche Joint Venture 
(IFRS 12.21a–b, 

B12–B14)

Aggregierte 
Angaben für alle 

einzeln un we sent
lich en Joint Ven tures 

(IFRS 12.21c, B16)

Weitere Angaben 
(IFRS 12.22–23, 

B18B20)

© 2014 KPmg, Deutschland

Tochterunternehmen Joint Arrangements Nicht konsolidierte  
strukturierte UnternehmenAssoziierte Unternehmen

ifrs 12 angaben zu anteilen an anderen unternehmen
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IFrs 12 fordert, dass unternehmen 
die wesentlichen ermessensentschei-
dungen und Annahmen zur Klassifi-
zierung der Anteile in eine bestimmte 
Kategorie anzugeben haben. Für jede 
Kategorie von beteiligungsarten 
müssen zudem umfangreiche Anga-
ben gemacht werden, die ein ver-
ständnis über die Art der beziehung 
und der damit verbundenen risiken 
sowie über den einfluss dieser bezie-
hungen auf den Abschluss vermitteln 
sollen. Dabei wird eine unterschei-
dung vorgenommen in Angaben, die 
für jedes wesentliche unternehmen 
einzeln zu machen sind, und solche, 
bei denen eine aggregierte Angabe für 
sämtliche nicht wesentlichen Anteile 
ausreicht. 

Der IFrs-musterkonzernabschluss 
von KPmg wird aktuell um beispiel-
angaben nach IFrs 12 erweitert. Die 
aktuelle Ausgabe dieses musterkon-
zernabschlusses wird voraussichtlich 
im Dezember 2014 erscheinen. 

Das IASB sieht deutliche Er leich te-
rungen für den Übergang auf die 
neuen Standards vor
IFrs 10, 11 und 12 sind grundsätzlich 
retrospektiv anzuwenden. Durch die 
nachträgliche Änderung der Über-
gangs vorschriften hat das IAsb eine 
Konkretisierung des erstmaligen 
Anwendungszeitpunkts des IFrs 10 
vorgenommen. Das board hat klar-
gestellt, dass der Zeitpunkt für die 
erstmalige beurteilung des Konsolidie-
rungskreises nach IFrs 10 der erste 
Tag des berichtszeitraums ist, in dem 
IFrs 10 erstmalig Anwendung findet 
(Date of Initial Application). Dies dürfte 
für die mehrzahl der unternehmen in 
der eu, die nicht von der möglichkeit 

zur vorzeitigen Anwendung gebrauch 
gemacht haben, der 1. Januar 2014 
sein. Praktisch führt die Definition 
des beurteilungszeitraums dann zu 
erleichterungen in der erstanwen-
dung, wenn ein Konzernunternehmen 
vor dem Jahr der erstanwendung – 
hier in 2013 – etwa wegen veräuße-
rung entkonsolidiert wurde. Für diesen 
sachverhalt muss der IFrs-Anwender 
keine Neubeurteilung nach den neuen 
Konsolidierungsstandards vornehmen. 
Darüber hinaus hat das IAsb weitere 
erleichterungen bei dem Übergang auf 
die neuen standards eingeräumt. Die 
Übergangsleitlinien werden in der 
folgenden Abbildung zusammenge-
fasst dargestellt:

Abb. 2:  
Übergangsvorschriften

2012 und früher 2013 2014

1. Januar 2013 1. Januar 2014

•   Keine Anpassung zusätzlicher 
freiwilliger Vergleichs
perioden

•   Hinweis auf fehlende 
Vergleichbarkeit erforderlich

•   2013 einzige verpflichtende 
Vergleichsperiode

•   Nur für 2013: IAS 8.28(f) 
Angaben zum quantitativen 
Effekt der Anpassung

•   In 2013: IFRS 12 Angaben nur 
in Bezug auf konsolidierte 
strukturierte Einheiten

•   Regulärer Erstanwendungs
zeitpunkt für EUIFRS
Anwender

•   Beurteilungszeit punkt, ob sich 
die bisherigen Konsoli  die
rungs entscheidungen ändern

•   Erst ab 2014: IFRS 12 Angaben 
auch für unkonsolidierte 
strukturierte Einheiten

© KPmg, Financial reporting update 2013

Im Juni 2013 veröffentlichte das IAsb 
die neuen regelungen zu Novation of 
Derivatives and Continuation of Hedge 
Accounting – Amendments to IAS 39. 

Hintergrund
mit den vorgenommenen Änderungen 
reagierte das IAsb auf die verordnung 
(eu) Nr. 648/2012 des europäischen 
Parlaments und des rates über oTC-
Derivate, zentrale gegenparteien und 
Transaktionsregister („european mar-
ket Infrastructure regulation“ – emIr).

Inhalt dieser verordnung ist eine 
weitreichende Änderung hinsichtlich 
außer börslich (over-the-counter – 
oTC) gehandelter Derivate durch 
Clearingpflicht, die von zwischen-
geschalteten zentralen gegenparteien 

(Central Counterparties – CCP) vor-
genommen wird, sowie bezüglich der 
meldepflicht an ein Transaktionsregis-
ter. Die von der eu beabsichtigten 
Zwecke im rahmen der emIr-verord-
nung sind:

•	 Minderung	der	Adressen	aus	fall
risiken

•	 Erhöhung	der	Transparenz

•	 Verbesserung	der	Regulierungs
aufsicht

Regelungsinhalt
Der Übergang der Derivate auf zen-
trale gegenparteien führt zu einem 
Wechsel der vertragsparteien mit 
der Folge, dass das ursprüngliche Deri-
vat nicht mehr fortbesteht (Novation). 

bei einer Novation sehen die beste-
henden regelungen zum Hedge 
Accounting die beendigung der 
sicherungsbeziehung vor. Die Ände-
rungen zu IAs 39 erstrecken sich 
daher auf die Fortsetzung bilanzierter 
sicherungsbezie hungen.

Novation von Derivaten

Die regelungen zur Fortführung 
von sicherungsbeziehungen bei 
der Novation von Derivaten sind 
eng an das vorliegen der in IAs 39 
genannten Kriterien geknüpft. eine 
analoge Ausweitung auf Novatio-
nen kommt nicht in betracht.

Praxishinweise
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Das IAsb knüpft das Fortbestehen 
des sicherungsinstruments an drei 
Kriterien (vergleiche IAs 39.91(a) 
und IAs 39.101):

•	 Die	Novation	ist	Folge	gesetzlicher	
oder regulatorischer Änderungen 
beziehungsweise Neueinführungen.

•	 Die	Novation	führt	zu	einem	Wech-
sel von der ursprünglichen vertrags-
partei auf eine zentrale gegenpartei 
oder auf ein oder mehrere unterneh-
men, die als Clearingpartei agieren.

•	 Veränderungen	des	Sicherungsin
struments reflektieren ausschließ-
lich sachverhalte, die mit dem Über-
gang der gegenpartei im Zu sam-
men hang stehen. beispielhaft kann 
es sich um eine modifikation hin-
sichtlich der besicherung von 
rechten zur saldierung von For-
derungen und verbindlichkeiten 
sowie erhobener gebühren handeln.

Die Novation eines Derivats, das als 
sicherungsinstrument designiert ist, 
führt nicht zu einer Auflösung der 
sicherungsbeziehungen, wenn alle 
Kriterien kumulativ erfüllt sind. Davon 
unberührt bleibt, dass der Parteien-
wechsel zum Abgang und Zugang 
eines neuen Finanzinstruments führt. 

Die Änderungen finden sich ent-
sprechend in IFrs 9 (vergleiche 
IFrs 9.6.5.6).

Das International Accounting stan-
dards board hatte bereits im Jahr 2011 
Amendments to IAs 32 Financial 
In stru ments: Presentation erlassen, 
die Konkretisierungen der saldie-
rungsvorschriften von finanziellen 
vermögenswerten und verbindlich-
keiten zum Inhalt haben. Die verpflich-
tende Anwendung ist spätestens für 
geschäftsjahre ab 2014 vorzunehmen. 
ergänzungen, die sich auf die Anga-
ben nach IFrs 7 Financial Instruments: 
Disclosures erstrecken, waren zeitver-
setzt bereits für geschäftsjahre ver-
pflichtend anzuwenden, die am oder 
nach dem 1. Januar 2013 begannen.

Regelungsüberblick und 
Praxisrelevanz
IAs 32.42 ff. regeln die bilanzielle sal-
dierung von finanziellen vermögens-
werten und verbindlichkeiten mit dem 
Ziel, die risikolage des unternehmens 
adäquat darzustellen. Die saldierungs-
pflicht ist an die folgenden zwei bedin-
gungen geknüpft:

•	 Es	liegt	zum	gegenwärtigen	Zeit-
punkt ein unbedingter rechtsan-
spruch auf saldierung vor. 

•	 Es	ist	beabsichtigt,	einen	Ausgleich	
auf Nettobasis vorzunehmen oder 
diesen mittels eines speziell aus-
gestalteten bruttoabwicklungs-
systems herbeizuführen.

vor dem Hintergrund der einführung 
einer zentralen Clearingpflicht für  
oTC-Derivate über zentrale gegen-
parteien wird die bedeutung der beur-
teilung eines Clearingmechanismus 
als bruttoabwicklungssystem für die 
bilanzielle saldierung an bedeutung 
gewinnen. Dabei sind die mitunter 
unterschiedlichen vertraglichen ver-
einbarungen und Clearingmechanis-
men mit den zentralen gegenparteien 
unter berücksichtigung der lokalen 
rechtsnormen (zum beispiel das 
Insolvenzrecht) zu untersuchen und im 
Hinblick auf die erforderlichen saldie-
rungsvoraussetzungen nach IAs 32 zu 
beurteilen. Dies erfordert eine aus-
reichend detaillierte und konsistente 
Datengrundlage im rechnungswesen 
und risikomanagement und kann in 
einem hohen maße einzelfallbeur-
teilungen notwendig machen.

Die ergänzungen in IAs 32 nehmen 
auf beide voraussetzungen zum off-

setting bezug – nämlich sowohl den 
rechtsanspruch auf saldierung als 
auch die abwicklungsbezogene 
Absicht zur saldierung.

Vorliegen eines gegenwärtigen und 
durchsetzbaren Rechtsanspruchs auf 
Saldierung
In IAs 32 wird nunmehr konkretisie-
rend festgestellt, dass der gegenwär-
tige rechtsanspruch zum einen durch-
setzbar und zum anderen unbedingt 
sein muss. Das erfordernis der Durch-
setzbarkeit erstreckt sich dabei sowohl 
auf den normalen geschäftsverlauf als 
auch auf den Ausfall und die Insolvenz 
beziehungsweise den Konkurs eines 
vertragspartners. Im rahmen der Prü-
fung dieses Kriteriums bedarf es zum 
einen einer vertraglichen Analyse hin-
sichtlich des normalen geschäfts-
verlaufs und des Ausfalls sowie zum 
anderen einer Prüfung des anzuwen-
denden Insolvenzrechts für die Frage 
der Durchsetzbarkeit in der Insolvenz 
einer vertragspartei. Darüber hinaus 
muss der rechtsanspruch auch unbe-
dingt sein – das heißt unabhängig von 
einem zukünftigen ereignis. 

saldierung von finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten

Aufgrund dieser Änderung bleiben 
Derivate trotz der Novation eines 
sicherungsinstruments auf eine 
zentrale gegenpartei infolge 
gesetzlicher Anforderungen unter 
bestimmten voraussetzungen 
weiterhin als sicherungsinstru-
mente in fortbestehenden siche-
rungsbeziehungen designiert.

Kurz gefasst
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Simultaneous Settlement
Zusätzlich zum vorliegen eines recht-
lichen Anspruchs bedarf es nach 
IAs 32 eines Zahlungsausgleichs auf 
Netto basis, der entweder aus einem 
gegenseitig beabsichtigten Nettoaus-
gleich oder einem simultanen brutto-
ausgleich resultiert. Der simultane 
bruttoausgleich wurde im rahmen der 
Änderungen von IAs 32 nun präzisiert 
und wird bei erfüllung der vorausset-
zungen als äquivalent zum Netto-
ausgleich angesehen. Die konkreten 
Anfor derungen an den simultanen 
bruttoausgleich stellen sich wie folgt 
dar:

•	 Die	Abwicklung	wird	zum	selben	
Zeitpunkt initiiert.

•	 Die	Abwicklungsverpflichtung	ist	
unveränderbar.

•	 Es	besteht	keine	Möglichkeit,	die	
Cashflows innerhalb des Abwick-
lungsprozesses zu ändern.

•	 Bei	einer	Besicherung	durch	Wert-
papiere hat die Abwicklung durch 
deren Übertragung oder beispiels-
weise durch eine Zug-um-Zug-Ab-
wicklung zu erfolgen.

•	 Zwingende	Wiederholung	
bei  settlement Fails

•	 Die	Abwicklung	erfolgt	durch	
dieselbe Institution.

•	 Es	besteht	eine	ausreichende	und	
werthaltige Kreditlinie zum Inner-
tagesausgleich.

sind diese voraussetzungen erfüllt, 
besteht faktisch kein beziehungsweise 
nur ein unbedeutendes Kredit- und 
Liquidationsrisiko, sodass die sal-
dierungsvoraussetzungen als erfüllt 
gelten.

Angabepflichten nach IFRS 7
IFrs 7.13ff definieren umfangreiche 
Angabepflichten für die saldierung von 
Finanzinstrumenten. Wichtig ist, dass 
bestimmte Angabepflichten davon 

unabhängig sind, ob die Finanzinstru-
mente tatsächlich saldiert werden. 
Demzufolge können sich Angabe-
pflichten ergeben, auch wenn die 
voraussetzungen zur bilanziellen 
saldierung nach IAs 32 nicht gege-
ben sind. mit diesen Angaben soll 
eine vergleichbarkeit zu den nicht 
deckungsgleichen saldierungsanfor-
derungen nach us-gAAP insbeson-
dere bei Anwendung von globalnet-
tingvereinbarungen erreicht werden.

vor dem Hintergrund der European Market Infrastructure Regulation (emIr) 
und der daraus resultierenden einführung einer zentralen Clearingpflicht für 
oTC-Derivate über zentrale gegenparteien hat die bedeutung der beurtei-
lung eines Clearingmechanismus als bruttoabwicklungssystem für die 
bilanzielle saldierung zugenommen. Dabei sind die mitunter unterschiedli-
chen vertraglichen vereinbarungen und prozessualen Clearingmechanismen 
mit den zentralen gegenparteien zu untersuchen und im Hinblick auf die 
erforderlichen saldierungsvoraussetzungen nach IAs 32 zu beurteilen.

Die Angabepflichten gemäß IFrs 7.13 ff. umfassen alle Finanzinstrumente, 
die die voraussetzungen für eine saldierung nach IAs 32.42 erfüllen, aber 
auch solche, die diese nicht erfüllen. Demzufolge können sich auch Angabe-
pflichten ohne bilanzielle saldierung ergeben.

Praxishinweise

Die ergänzung zu IAs 32 stellt klar, welche voraussetzungen für die sal-
dierung von Finanzinstrumenten bestehen. In der ergänzung wird die 
bedeutung des gegenwärtigen rechtsanspruchs zur Aufrechnung erläutert 
(1. saldierungsbedingung) und klargestellt, welche verfahren mit bruttoaus-
gleich als Nettoausgleich (2. saldierungsbedingung) im sinne des standards 
angesehen werden können.

Kurz gefasst

Änderungen zu IAs 36

mit den Änderungen zu IAs 36 
 Angaben zum erzielbaren Betrag bei 
nicht finanziellen Vermögenswerten 
schränkt das IAsb die Pflichtangabe 
des erzielbaren betrags ein. gleich-
zeitig wird jedoch der umfang der für 
den Fall einer Wertminderung bezie-
hungsweise Wertaufholung vorgese-
henen Anhangangaben ausgeweitet.

Für zahlungsmittelgenerierende ein-
heiten, die einen wesentlichen Anteil 
am geschäfts- oder Firmenwert 
beziehungsweise an immateriellen 
ver mögenswerten mit unbestimmter 
Nutzungsdauer enthalten, war der 
erziel bare betrag bisher stets anzu-
geben. Die entsprechende Angabe-
pflicht wurde durch IFrs 13 bemes-

sung des beizulegenden Zeitwerts 
eingeführt. Nach der vorliegenden 
Änderung von IAs 36 ist der erzielbare 
betrag künftig nur noch anzugeben, 
wenn in der aktuellen Periode eine 
Wertminderung beziehungsweise 
Wertaufholung stattgefunden hat.
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IFrIC 21 – Interpretation zur bilanzierung von durch die öffentliche Hand erhobenen Abgaben

IFrIC 21 Abgaben ist eine Interpreta-
tion zu IAs 37 rückstellungen, even-
tualforderungen und eventualverbind-
lichkeiten. geklärt wird die Frage, 
wann eine rückstellung beziehungs-
weise verbindlichkeit anzusetzen ist. 
Die Frage, ob entsprechender Auf-
wand zu erfassen ist oder ob ein ver-
mögenswert aktiviert wird, ist nicht 
gegenstand von IFrIC 21. In der eu 
tritt die Interpretation für geschäfts-
jahre in Kraft, die am oder nach dem 
17. Juni 2014 begonnen haben.

Nicht in den Anwendungsbereich der 
Interpretation fallen insbesondere 
strafzahlungen und Abgaben, die 
aus öffentlich-rechtlichen verträgen 
resultieren oder in den regelungs-
bereich eines anderen IFrs fallen – 
zum beispiel IAs 12 ertragsteuern. 
In Deutschland ist unter anderem 
die sogenannte bankenabgabe von 
der Interpretation betroffen. Nach 
IFrIC 21 ist ein schuldposten für 
Abgaben an zusetzen, wenn das die 
Abgabepflicht begründende ereignis 
eintritt. Das begründende ereignis 

ergibt sich aus dem Wortlaut der 
zugrunde liegenden Norm. 

Für Zwischenabschlüsse gelten die 
gleichen regeln. Ist also bis zum 
stichtag des Zwischenabschlusses 
kein ereignis eingetreten, das die 
Abgabepflicht auslöst, ist keine schuld 
zu passivieren. Dies gilt selbst dann, 
wenn bereits feststeht, dass in der 
Zeit zwischen dem stichtag des 
Zwischenabschlusses und dem Kon-
zernabschlussstichtag ein solches 
ereignis eintreten wird.

IFrIC 21 – relevante Fallgruppen:

•	 Das	die	Abgabepflicht	auslösende	Ereignis	tritt	zu einem Zeitpunkt ein: 
Passivierung der schuld in voller Höhe zu diesem Zeitpunkt. 

 Beispiel: Die Abgabe ist zu entrichten, wenn umsatz erzielt wird – 
 unab hängig von dessen Höhe.

• Das die Abgabepflicht auslösende ereignis erstreckt sich über einen 
Zeitraum: ratierliche Passivierung der schuld über diesen Zeitraum.

 Beispiel: Die Abgabe ist zu entrichten, wenn umsatz erzielt wird. sie 
wird nach der Höhe der umsätze im geschäftsjahr bemessen.

• Das die Abgabepflicht auslösende ereignis ist das Überschreiten eines 
schwellenwerts: Passivierung der schuld in voller Höhe im Zeitpunkt 
der Überschreitung dieses schwellenwerts. 

 Beispiel: Die Abgabe ist zu entrichten, wenn umsatz mindestens in 
 bestimmter Höhe erzielt wird.

Praxishinweise

sofern der erzielbare betrag bei einer 
Wertminderung oder Wertaufholung 
auf basis des beizulegenden Zeitwerts 
abzüglich veräußerungskosten ermit-
telt wurde, müssen im Konzernan-
hang ab dem 1. Januar 2014 die neben-
stehenden zusätzlichen Angaben zur 
bewertung erfolgen:

•	 Die	Ebene	der	Fair	ValueHierarchie

•	 Bei	Hierarchieebene	zwei	oder	drei	
die beschreibung der bewertungs-
methode, die erläuterung etwaiger 
bewertungsänderungen und die 
bedeutenden bewertungsprämis-
sen inklusive der verwendeten 
Zinssätze

•	 Welche	Abgaben	unterliegen	
dem Anwendungsbereich der 
Inter pretation? 

 In Deutschland unter 
anderem die bankenabgabe

•	 Wann	ist	eine	Schuld	für	Abga-
ben im sinne der Interpretation 
zu passivieren? 

 Wenn das die Abgabepflicht 
auslösende ereignis eintritt

•	 Was	ist	bei	Zwischenabschlüs-
sen zu beachten? 

 Ist bis zum stichtag des 
Zwischenabschlusses das 
auslösende ereignis nicht 
eingetreten, ist im Zwischen-
abschluss keine schuld zu 
 pas sivieren.

Kurz gefasst:  
antworten auf die Kernfragen

© 2014 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die 
KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International. 



15 | Accounting News | Ausgabe November 2014

3 veranstaltungen

IFRS aktuell – neue Entwicklungen der Rechnungslegung

Die rechnungslegung nach IFrs 
befindet sich in einem umfassenden 
Wandel, wie unter anderem die ver-
öffentlichung des neuen standards 
zur umsatzrealisierung und des 
fina len standards zur bilanzierung 
von Finanzinstrumenten in diesem 
Jahr zeigt.

Dieser vom IAsb initiierte Wandel, 
der uns von „IFrs 2.0“ sprechen lässt, 
wird signifikante Auswirkungen auf 
die bisherige bilanzierung haben, aber 
auch erhebliche Anpassungen in den 
Prozessen und systemen der unter-
nehmen nach sich ziehen. Daher ist 
es notwendig, die bereits verabschie-
deten regelungen sowie die zu 
erwartenden Änderungen frühzeitig 
zu verstehen und sich über mögliche 
Auswirkungen zu informieren. 

Das seminar bietet eine übersichtliche 
Darstellung der Neuerungen und 
beabsichtigten Änderungen der IFrs 
sowie von erfahrungen und empfeh-
lungen aus der erstanwendung des 
Drs 20, des IAs 19 und des IFrs 13 
im geschäftsjahr 2013. Die aus den 
Neuerungen beziehungsweise Ände-
rungen resultierenden wesentlichen 
Herausforderungen werden praxisori-
entiert skizziert. Dies ermöglicht den 
Teilnehmern einen frühzeitigen ein-
stieg in das komplexe Thema und 
das ergreifen eventuell erforderlicher 
maßnahmen.

Montag, 1. Dezember 2014,  
Hamburg, im Hotel sofitel 

Dienstag, 2. Dezember 2014,  
stuttgart, in den geschäfts-
räumen von KPmg

Donnerstag, 4. Dezember 2014, 
münchen, in den geschäfts-
räumen von KPmg

Donnerstag, 4. Dezember 2014,  
berlin, in den geschäfts-
räumen von KPmg

Donnerstag, 4. Dezember 2014,  
Köln, im Hotel Pullmann

Dienstag, 9. Dezember 2014,  
Düsseldorf, im Lindner 
 Congress Hotel

Mittwoch, 10. Dezember 2014,  
Hannover, im Hotel Dormero

Donnerstag, 11. Dezember 2014, 
Frankfurt am main, in den 
geschäfts räumen von KPmg

Donnerstag, 11. Dezember 2014, 
münchen, in den geschäfts-
räumen von KPmg

Dienstag, 16. Dezember 2014,  
Nürnberg, in den geschäfts-
räumen von KPmg

terMine / VeranstaLtungsorte

Zielgruppe
geschäftsführer und vorstände sowie 
Führungskräfte und mitarbeiter aus 
den bereichen Finanzen, Controlling, 
rechnungswesen und Investor rela-
tions

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den Link 
zur Anmeldung finden sie hier. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 150 euro 
zuzüglich umsatzsteuer pro Person.
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4 veröffentlichungen

An dieser stelle informieren wir sie regelmäßig über aktuelle KPmg-Publikationen auf dem gebiet der handelsrechtlichen 
und internationalen rechnungslegung. 

vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu HGB

Finanzergebnis buchungen und Ausweis im be zie hungs-
weise des Finanz ergebnisses

bbK 18/2014, 
s. 844–848

volker endert

Veröffentlichungen zu IFRS

Kombinierte 
und Carve-out-
Abschlüsse 
nach IFRS

Anwendungsfälle für kombinierte 
und Carve-out-Abschlüsse nach IFrs

WPg 9/2014
s. 475–483

martin Pföhler, Holger erchinger, 
günter Doleczik, Thomas Küster, 
Christian Feldmüller

Aktive latente 
Steuern auf 
Verlustvorträge

bildung aktiver latenter steuern auf 
verlustvorträge nach IFrs unter 
beachtung der deutschen mindest-
besteuerung: Der Fall – die Lösung

IrZ 11/2014 
s. 412–415

Dr. Frank richter

Das schlagwort zur letzten Auflage 
der Insights into IFrs lautete „Kon-
sistenz“ – Konsistenz der Anwen-
dung und umsetzung der IFrs. 
Dies wird weiterhin ein schwer-
punkt bei der erstellung von Jahres-
abschlüssen sein. Die Konsolidie-
rungsstandards sowie der standard 
zur Fair value-bewertung sind nun 
schon seit 1. Januar 2013 in Kraft 
und Lösungen für viele praktische 
umsetzungs fragen wurden bereits 
erarbeitet. 

Die Aufmerksamkeit wird sich nun 
auf den neuen standard zur umsatz-
realisierung (IFrs 15) richten. Auch 
wenn das geplante Inkrafttreten im 
Jahr 2017 noch in weiter Ferne liegt, 
analysieren die unternehmen bereits 
die Auswirkungen auf ihre umsatz-
legung. Die gerade erst veröffentlich-
te vollständige version des IFrs 9 
Finanzinstrumente führt ebenfalls 
zu grundlegenden veränderungen. 
Zudem wird erwartet, dass beispiels-
weise das neue Wertminderungs-
modell bei banken erhebliche 
Auswirkungen haben wird.

Neben den entwicklungen in der 
Finanzberichterstattung wird jedoch 
mehr und mehr über die relevanz 
von Finanzinformationen nachge-
dacht. Denn Jahres- und Konzernab-
schlüsse sollen nicht nur mit den 
entsprechenden bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden übereinstim-
men, sondern gleichzeitig deren 
Wert für den Investor maximieren, 
indem die relevanten Informationen 
an zentraler stelle platziert werden, 
die Anhangangaben klar formuliert 
sind und mit den Angaben aus 
anderen veröffentlichungen des 
unternehmens wie zum beispiel 
dem Lagebericht übereinstimmen.

Die Insights into IFrs bieten prak-
tische Leitlinien zur erstellung und 
Interpretation von Jahresabschlüs-
sen sowie eine klare und aufschluss-
reiche Analyse von fachlichen Inhal-
ten. Problemstellungen, die in der 
Praxis auftreten können, werden 
durch aussagekräftige beispiele 
veranschaulicht. Der Aufbau der 
Publikation ist an die struktur eines 
Jahresabschlusses angepasst und 
legt sämtliche relevante Themen 
der standards verständlich dar.

Die neue, vollständig aktualisierte 
11. Auflage nimmt zudem zu aktu-
ellen entwicklungen bezug. Neben 
IFrs 15 geht die Publikation auf die 
neue Übergangslösung für IFrs-
erst anwender zur bilanzierung regu-
latorischer Abgrenzungsposten ein. 
Auch die aktualisierten Anforderun-
gen für Finanzinstrumente nach 
IFrs 9, die im Jahr 2013 veröffent-
licht wurden, einschließlich Hedge 
Accounting und Anhangangaben sind 
bereits enthalten.

Die Publikation ist am 30. september 
2014 im verlag sweet & maxwell 
erschienen. (IsbN: 978-0414035423). 
Weitere Informationen finden sie auf 
der Website von KPMG Inter natio
nal.

insights into ifrs – KPMg’s PracticaL guide to internationaL financiaL rePorting standards 
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Links zu internationalen KPmg-veröffentlichungen:

IFRS Newsletter

Banking banking – issue 15 (Q3/2014) Im Fokus des aktuellen Newsletters banking steht der im 
Juli seitens des IAsb vollständig herausgegebene standard 
IFrs 9 Finanzinstrumente, der für geschäftsjahre ab dem 
1. Januar 2018 wirksam wird. Zudem werden die möglichen 
Auswirkungen des neuen modells zur umsatzrealisierung 
nach IFrs 15 auf banken diskutiert. 

Insurance Insurance – issue 43 (september 2014) In dieser Ausgabe des Newsletters Insurance steht die 
IAsb-Diskussion zu dem Insurance Contracts Project im 
vordergrund.

The Balancing 
Items 

The balancing Items – issue 7 
(september 2014)

schwerpunkt des aktuellen Newsletters sind die 
Neuerungen des vom IAsb veröffentlichten Annual 
Improvements to IFrs 2012–2014 Cycle, der notwendige 
Änderungen zu den standards IFrs 5, IFrs 7, IAs 19 und 
IAs 34 enthält. 

Leases Leases – issue 16 (october 2014) Der Leases-Newsletter gibt einen Überblick über die 
Diskussionen des IAsb und FAsb bezüglich des Leases-
Projekts zwischen Juli und oktober 2014. 

IFRS Practice Issues

IFRS 15 Issues in depth (september 2014) In dieser Publikation sind die globalen erkenntnisse und 
erfahrungen von KPmg-Teams zur umsatzrealisierung 
zusammengefasst. Ziel ist es, einen komprimierten 
Überblick über die Anforderungen der neuen standards 
IFrs 15 und FAsb Asu 2014-09 Revenue from Contracts 
with Customers zu geben.

In the Headlines

Banking Improving risk disclosures for banks 
(2014/21) 

Die bankenbranche unternimmt weitere schritte, um das 
vertrauen der Investoren in Finanzberichte zu stärken. In 
the Headlines widmet sich in dieser Ausgabe dem zweiten 
bericht der enhanced Disclosure Task Force (eDTF) und 
untersucht, inwieweit die im Jahr 2012 erfolgten 
empfehlungen bislang umgesetzt wurden. Der bericht 
umfasst die Anhänge der geschäftsberichte 2013 von 41 
systemrelevanten banken. 

New on the Horizon

Latente Steuern New on the Horizon: Deferred tax assets 
on unrealised losses

Diese Ausgabe von New on the Horizon stellt eine 
detaillierte Analyse des IAsb-entwurfs zur bilanzierung 
aktiver latenter steuern auf unrealisierte verluste zur 
verfügung. An einem anschaulichen beispiel werden die 
vom IAsb vorgeschlagenen Lösungen sowie die 
Auswirkungen, die diese auf unternehmen haben können, 
untersucht.

© 2014 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die 
KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen 
sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG, das Logo und „cutting through complexity“ sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International. 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/IFRS-banking-newsletter-2014-15.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/insurance-newsletter-2014-43.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/BI-newsletter-2014-07.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/BI-newsletter-2014-07.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-newsletters/Documents/leases-newsletter-2014-16.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/IFRS-Practice-Issues/Documents/IFRS-practice-issues-revenue-sept14.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/In-the-Headlines/Documents/ITH-2014-21.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/In-the-Headlines/Documents/ITH-2014-21.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/New-on-the-Horizon/Documents/NOH-deferred-tax.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/New-on-the-Horizon/Documents/NOH-deferred-tax.pdf


18 | Accounting News | Ausgabe November 2014
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